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Der Kanton Zug setzt die UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) um

«Individuell und mit
Augenmass abklären»

Im Kanton Zug wird die Unterstützung von
Menschen mit einer Behinderung auf neue Füsse

gestellt. Die individuelle und bedarfsabhängige
Unterstützung wird zur Folge haben, dass die
Kantonsgelder nach neuen Kriterien eingesetzt
werden.

Von Urs Tremp

Der Name des Kantons Zug drängt sich geradezu auf, mit
doppeldeutigen Wortspielereien Werbung zu machen: «Da ist Zug
drin», warb die Junge CVP des Kantons für ihre
Nationalratskandidatinnen und -kandidaten. «Da liegt Zug drin» hatte
wiederum nur ganz minim anders die Sozialdemokratische Partei
des Kantons Zug ihre Publikation zum 100-Jahr-Jubiläum betitelt.

Und das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» versah einen Beitrag
über den Wirtschaftsstandort Zug mit dem

Titel «Musterknabe mit Zugkraft».
Da mochte das kantonale Sozialamt Zug nicht
hintanstehen und hat das Projekt für mehr
Selbstständigkeit, Teilhabe und Eigenverantwortung

für Menschen mit Behinderung griffig

auf die doppeldeutige Kurzformel «InBe-

Zug» gebracht - als Abkürzung und etwas

sperriger ausgedeutscht heisst dies: «Individuelle

und bedarfsabhängige Unterstützung für Zugerinnen
und Zuger mit Behinderung».

Im Kanton Zug die BRK umsetzen

Zug ist nicht der erste Kanton, der die früher landläufig
sogenannte Behindertenhilfe auf neue Füsse stellt. Vor drei Jahren
hat der Zuger Regierungsrat das Projekt «InBeZug» in Auftrag
gegeben. Es soll schliesslich im Kanton Zug die auch von der

Schweiz ratifizierte UN-Behindertenrechtskonvention (BRK)

umsetzen. Die neue individuelle und bedarfsabhängige
Unterstützung wird zur Folge haben, dass die Kantonsgelder nach

neuen Kriterien eingesetzt werden. Bisher werden von der
öffentlichen Hand im Kanton Zug nur die Einrichtungen für
Menschen mit Behinderung, die Wohnheime und Werkstätten,
bezahlt. Menschen mit Behinderung, die zu Hause leben, und
nicht in einer Einrichtung arbeiten oder wohnen, profitieren
bislang nicht von diesen öffentlichen Geldern.

Das soll sich ändern - grundsätzlich. Was in Basel mit Erfolg
eingeführt und in Deutschland Standard ist, soll auch in Zug
zum Arbeitsinstrument werden: ein personenzentriertes
Instrument, das die Fähigkeiten und nicht die Defizite der
Menschen mit Behinderung ins Zentrum stellt.

Selbstständig wohnen, im ersten Arbeitsmarkt arbeiten
Eine erste Umfrage des Sozialamtes des Kantons Zug im Rah¬

men von «InBeZug» hat gezeigt, dass mehr als

die Hälfte der Menschen, die im Kanton Zug in
einem Wohnheim leben, lieber ausserhalb des

Heims-in einer Wohngemeinschaft, allein, in
einer Partnerschaft oder auf einem Bauernhof

- leben würden, und sich dies auch zutrauen.

Ebenso ergab die Umfrage, dass ein grosser
Teil der Menschen gerne im ersten Arbeitsmarkt

arbeiten möchte. Was möglich ist, in
welchem Umfang jemand Unterstützung braucht und wo und
wie Lösungen angeboten werden können, das soll künftig
«individuell und mit Augenmass» abgeklärt werden. Das sagt
Silvan Stricker, «InBeZug»-Projektleiter beim kantonalen Zuger
Sozialamt. «Im Gegensatz zu Basel, wo die individuelle,
personenzentrierte Bedürfnisabklärung am weitesten fortgeschritten

ist, wollen wir in Zug aber nicht nur die Zweifels-, sondern
alle Fälle abklären.» Das ist in Zug auch einfacher: Mit 127000

Die meisten Heim¬
bewohner

würden eigentlich
gerne ausserhalb

des Heims wohnen.
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Zuwebe-Werkstätte in Zug: So viel Eigenständigkeit und Selbstverantwortung wie möglich.

Einwohnerinnen und Einwohnern und rund 400 Menschen, die

für das Projekt «InBeZug» in Frage kommen, ist der Kanton
recht übersichtlich.

«Unabhängige Bedarfsabklärung»
Menschen mit körperlichen, geistigen oder psychischen
Beeinträchtigungen soll möglich werden, selbst zu entscheiden, wie
sie leben wollen. Konkret sieht das nun zur Diskussion stehende

«Zuger Modell» eine «Unabhängige Bedarfsabklärung» vor:
Wie will der Mensch selber leben? Welche Angebote sind
adäquat? Welche Leistungen stehen der Person zu? Dazu soll auch

der Sozialraum einbezogen werden: Wo kann die Familie
unterstützen, die Nachbarschaft, die Arbeitsumgebung? «Diese

Vernetzungen, die individuelle Lebenssituation und das Umfeld

sind bislang kaum berücksichtigt worden», sagt Stricker.

«Die Vernetzungen, die

individuelle Lebenssituation
und das Umfeld sind bislang
kaum berücksichtigt
worden.»

Silvan Stricker,

«lnBeZug»-Projektleiter

Bislang sind 16 Menschen, die

bis dahin in einem Wohnheim

gelebt hatten, im
Rahmen des Modellversuchs in
eine eigene Wohnung gezogen.

Das Sozialamt hat an
diesen konkreten Beispielen

durchgespielt, welche
organisatorischen und finanziellen
Aufwendungen es braucht -
mit durchaus positivem
Ergebnis. Silvan Stricker:
«Menschen mit Behinderung
können durchaus in den eigenen

vier Wänden leben, wenn
sie die angepasste
Unterstützungbekommen. Die steigende

Eigenverantwortung und

Selbstständigkeit ist bereits

jetzt ersichtlich.» Oft seien -
wie es der Langzeitpsychiat-
rie-Reformer Peter Krucken-

berg einmal formuliert
hat - «Grenzen festgefahrener

Gewohnheiten, festgelegter

Angebote und
einengender Finanzierungen zu
überwinden». Tatsächlich,
das sagt auch Silvan Stricker,

seien wir noch zu oft in unseren Vorurteilen gefangen und trauten

den Menschen zu wenig Eigenverantwortung und
Selbstständigkeit zu. Die Institutionen würden dadurch allerdings
nicht überflüssig. «Es wird immer Menschen geben, die rundum

Unterstützung und Betreuung brauchen. Aber auch in den
Institutionen soll den Menschen so viel Eigenverantwortung und

Selbstbestimmung zugestanden werden, wie es nur möglich
ist.» Die Vision hinter dem Systemwechsel: Menschen mit einer

Beeinträchtigung gehören zu

unserer Gesellschaft, und sie

sollen so gut es möglich ist
am gesellschaftlichen Leben

teilnehmen können.
Stricker ist zuversichtlich,
dass die Politik die nötigen
Mittel zur Verfügung stellen
wird. Grundsätzlich habe
sich gezeigt, dass bei einer individuellen Bedürfniserfassung
die Kosten unter dem Strich für die öffentliche Hand geringer
ausfallen als mit dem bisherigen System der pauschalen
Einrichtungsfinanzierung. Das Geld werde gezielter und flexibler
eingesetzt. Ein «Zweiklang» von individuellem Hilfeplan und
individuellem Betreuungsbedarf von Menschen mit Behinderung

soll sich so ergeben.
Ende dieses Jahres werden der Zuger Regierung verschiedene

Vorschläge unterbreitet, wie die bedarfsabhängige Unterstützung

umgesetzt und schliesslich in ein Gesetz gegossen werden
soll. «Dann ist es an der Politik zu entscheiden, wie im Kanton

Zug die BRK umgesetzt wird», sagt Stricker. •

«Die Grenzen
festgefahrener

Gewohnheiten und
festgelegter

Angebote überwinden.»
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